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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Le Conseil fédéral a présenté son concept global de protection et de défense du
cyberespace civil et militaire, dans son rapport sur l’organisation de la Confédération
pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de la Suisse contre les
cyberrisques. Une organisation supradépartementale a été privilégiée pour assumer les
tâches de cybersécurité, de cyberdéfense et pour la poursuite pénale de la
cybercriminalité. Le soutien de l'armée lors de cyberincidents et le déroulement de ses
interventions doit encore être défini avec les autorités civiles. Pour assurer la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques
(SNPC) 2018-2022, les ressources financières ont été augmentées et une soixantaine de
postes de travail supplémentaires ont été créés. Enfin, en comparaison internationale,
la Suisse possède des structures dans le domaine de la cybersécurité similaires à celles
de plusieurs autres pays. Aucun des pays étudiés, à savoir l'Allemagne, la Finlande, la
France, Israël, l’Italie et les Pays-Bas, ne possède une organisation unique pour la
réalisation des travaux liés aux cyberrisques et n'a confié à son armée la responsabilité
d'assurer la protection contre ce type de danger. 1

POSTULAT
DATUM: 28.11.2019
DIANE PORCELLANA

Datenschutz und Statistik

Vor den Beratungen des Nationalrats waren Zeitungsverleger und Journalisten
gemeinsam an die Öffentlichkeit getreten, um gegen den Kommissionsentwurf zu
protestieren. Wenn schon die Medien nicht aus dem Geltungsbereich des
Datenschutzgesetzes ausgeklammert werden sollen, sei es wichtig, das Einsichtsrecht
so weit zu präzisieren, dass es nicht zur Verhinderung von Publikationen eingesetzt
werden könne. Die Gewerkschaften der Medienschaffenden liessen sich auch durch
den Kompromissbeschluss des Nationalrats nicht besänftigen. Sie forderten weiterhin,
dass – wie in Deutschland, Osterreich und den Niederlanden – das Datenschutzgesetz
nicht auf den Medienbereich angewendet werde. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.06.1991
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne
Schnüffelpolizei» und dem vom Bundesrat im Vorjahr als indirekten Gegenvorschlag
vorgelegten neuen Bundesgesetz über die Wahrung der inneren Sicherheit. Ein Antrag
Onken (sp, TG), auf eine präventive polizeiliche Tätigkeit grundsätzlich zu verzichten,
deshalb die Initiative zur Annahme zu empfehlen und das Gesetz zur gründlichen
Überarbeitung an die Regierung zurückzuweisen, unterlag mit 32:2 (Initiative) resp. 31:3
Stimmen (Gesetz).
In der Detailberatung beantragten Danioth (cvp, UR) und Plattner (sp, BS), die präzise
Definition der Aufgabenbereiche bei der vorbeugenden Informationsbeschaffung (Art.
2) sowie der Bereiche, in denen eine präventive Informationsbeschaffung nicht erfolgen
darf (Art. 3), bereits im Gesetz und nicht erst in der Verordnung vorzunehmen. Im
ersten Fall (Terrorismus, Spionage, verbotener Handel mit Waffen und strategisch
wichtigen technologischen Gütern) blieben sie in der Minderheit, bei den nicht
zulässigen Überwachungsbereichen (Ausübung politischer Rechte) konnten sie sich
knapp gegen den Bundesrat und die Kommissionsmehrheit durchsetzen. Heftig
umstritten war ein von Béguin (fdp, NE) und Danioth vorgelegter Antrag, im Rahmen der
präventiven Informationsbeschaffung auch eine Überwachung des Telefon- und
Postverkehrs sowie den Einsatz von Abhörgeräten anordnen zu können. Dieser
Beschluss entsprach einer von Bundesanwältin Del Ponte mit Nachdruck vertretenen
Forderung; eine ähnliche Gesetzesbestimmung wurde gleichzeitig in Deutschland unter
dem Titel «der grosse Lauschangriff» heftig debattiert. Die Verwendung derartiger
Mittel ausserhalb von Strafuntersuchungen ist in der Schweiz seit Oktober 1990 mangels
gesetzlicher Grundlagen nicht mehr zugelassen. Obwohl sich sowohl die
Kommissionsmehrheit – auch gestützt auf die Empfehlung von Experten – als auch
Bundesrat Koller dagegen aussprachen, stimmte der Rat dem Antrag im Verhältnis 21:14
zu. Die Massnahme soll vom Direktor des neuen Bundesamtes für innere Sicherheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.1995
HANS HIRTER
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angeordnet werden können, bedarf allerdings einer Genehmigung durch den Vorsteher
des EJPD.
Die neuen Vorschriften über die Sicherheitsüberprüfungen für bestimmte
Personenkategorien im öffentlichen Dienst und der Armee waren nicht bestritten. In
Abweichung von der bundesrätlichen Vorlage beschloss der Ständerat aber, nur eine
einzige, für Armee und Verwaltung zuständige Stelle mit dieser Aufgabe zu betrauen.
Auch die Vorschläge über den Personen- und Gebäudeschutz passierten ohne
wesentliche Abänderungen. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat
das neue Gesetz mit einer Gegenstimme. 3

Der im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf für ein Gesetz über den
Einsatz von verdeckten Ermittlern bei der Polizei gab bei den Kantonen und den
bürgerlichen Parteien zu wenig Kritik Anlass. Die SP und der Schweizerische
Anwaltsverband lehnten das neue Gesetz hingegen ab; erstere, weil die Verfassung dem
Bund keine entsprechenden Kompetenzen einräume, letzterer, weil die Arbeit von
verdeckten Ermittlern gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstossen würde. Trotz dieser
grundsätzlichen Kritik beauftragte der Bundesrat das EJPD mit der Ausarbeitung einer
entsprechenden Vorlage. Als zusätzliche Massnahme vor allem im Kampf gegen das
organisierte Verbrechen forderte Bundesanwältin Del Ponte wiederholt die Einführung
einer Kronzeugenregelung nach italienischem oder deutschem Vorbild, welche
aussagewilligen Delinquenten Strafmilderung oder -verschonung zusichert. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.08.1996
HANS HIRTER

Die Rechtskommission des Nationalrats verabschiedete in Ausführung einer 1996 gegen
den Widerstand der Linken überwiesenen parlamentarischen Initiative Frey (svp, ZH)
einen Beschluss für die Erforschung der Beziehungen der Schweiz und ihrer Bewohner
zum Staatssicherheitsdienst (Stasi) der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik (DDR). Die Kommission für Rechtsfragen war zum Schluss gekommen, dass
einzig eine historische Aufarbeitung durch vom Staat unabhängige Personen oder
Institutionen in Frage kommt. Nur damit sei es überhaupt möglich, vor Ablauf der
Sperrfristen Zugang zu den deutschen Archiven zu erhalten. Aus demselben Grund sei
explizit darauf zu verzichten, die Ergebnisse dieser Forschung später als Beweismittel in
allfälligen strafrechtlichen Verfahren zu verwenden. Der von der Kommission dem
Parlament vorgeschlagene Bundesbeschluss zur Untersuchung des Verhältnisses der
Schweiz zur ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik lehnt sich, insbesondere
was das Verbot der Aktenvernichtung, die Verpflichtung zu Auskunftserteilung und die
Wahrung des Amtsgeheimnisses betrifft, stark an den Bundesbeschluss vom Dezember
1996 über die Aufarbeitung der Weltkriegsgeschichte (Kommission Bergier) an. Im
Gegensatz zu den Intentionen der Initiative sollen dabei nicht nur die politischen und
nachrichtendienstlichen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen ausgeleuchtet
werden. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.11.1997
HANS HIRTER

Trotz der Skepsis des Bundesrates stimmte der Nationalrat dem Beschluss über die
Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der Beziehungen von schweizerischen
Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei (Stasi) der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik zu. Er überwies in diesem Zusammenhang auch
eine Motion seiner Rechtskommission, welche den Bundesrat ersucht, die nötigen
diplomatischen Schritte zu unternehmen, damit schweizerische Forscher Zugang zu
den sich in Deutschland, Russland und den USA befindlichen Quellen erhalten. Der
Bundesrat gab bekannt, dass entsprechende Zusicherungen aus Deutschland (Gauck-
Behörde) vorliegen würden, für die beiden anderen Staaten aber kaum erhältlich
seien. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Ende April unterzeichnete Justizminister Koller gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus
Deutschland, Österreich und Liechtenstein bilaterale Abkommen über die
grenzüberschreitende Polizeiarbeit. Damit wurde die bereits bisher praktizierte
Zusammenarbeit auf eine einwandfreie rechtliche Grundlage gestellt. Geregelt wird
dabei insbesondere die gegenseitige Hilfe bei Grossereignissen und Katastrophen, aber
auch die grenzüberschreitende Observierung, Verfolgung und Festnahme von
Tatverdächtigen sowie der Informationsaustausch. Das Parlament hiess Verträge mit
Italien und Frankreich über die polizeiliche Zusammenarbeit gut. Diese sehen eine
ähnliche Kooperation wie mit den nördlichen und östlichen Nachbarstaaten vor, das

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 24.11.1999
HANS HIRTER
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Schwergewicht liegt aber auf der Zusammenarbeit bei der Bewältigung des
Flüchtlingsproblems. 7

Die Vereinbarungen mit Deutschland, Österreich und Liechtenstein über die
grenzüberschreitende Polizeiarbeit passierten das Parlament nicht ganz problemlos.
Die Linke beantragte Nichteintreten, weil der Vertrag mit Deutschland unter gewissen
Umständen (die zuwenig genau definiert seien) die grenzüberschreitende verdeckte
Fahndung erlauben würde und auch der Informationsaustausch den beteiligten
Polizeikräften zu viele Kompetenzen einräume. Dieser Nichteintretensantrag wurde
zwar mit 104:56 Stimmen abgelehnt; aber bereits bei Art. 1.1.c kam es zu einer
Rückweisung an die Kommission. Umstritten war die Bestimmung, dass in Abweichung
vom sonst international mehrheitlich geltenden Recht, Deutschland eine
Auslieferungen verlangen kann, wenn die Tat in der Schweiz zwar auch strafbar, aber
bereits verjährt ist. Im zweiten Anlauf stimmte der Rat dieser Bestimmung zu, unter
anderem auch mit dem Argument, dass die internationale Tendenz in die Richtung
gehe, dass generell die Verjährungsfristen des um Auslieferung ersuchenden Staates
massgebend sein sollen, um die Flucht von Straftätern in Staaten mit kürzeren
Verjährungsfristen zu verhindern. Der Ständerat hiess die Vorlage einstimmig und
diskussionslos gut. 8

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.12.2000
HANS HIRTER

1) Rapport CF du 27.11.19
2) Presse vom 22.5.91; SN, 20.6.91.
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